
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/2/21 8Ob159/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1980

Norm

KFG 1967 §63 Abs4

Rechtssatz

Der Versicherer kann aus der Tatsache, daß der geschädigte Dritte seine Anzeigep9icht nach § 63 Abs 4 KFG 1967 nicht

erfüllt hat, keine Einwendungen ableiten, wenn er auf andere Weise von der gerichtlichen Geltendmachung des

Anspruches erfährt und infolgedessen in der Lage ist, sich noch rechtzeitig in den Haftp9ichtprozeß gegen den

Versicherten einzuschalten.
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